
414 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des ])inanzausschusses 

über den Beschluß des Nationalrate::> vom 1. Juli 19'70, betreffend 

ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem liurstentum 

Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Ge­

biete der Steuern vom EinkomInen und vom Vermögen samt Schluß­
protokoll 

I"lit dem vorliegenden Abkommen soll der aufgekündigte Ab­

schnitt 11 des österreichisch-liechtensteinschen Doppelbesteuerungs­

abkomme rn aus dem Jahre 1955, betreffend Steuern vom Einkommen 

und vom Vermögen,ersetzt werden .. Das Abkommen folgt im wesent­

lich'9n dem OECD-I1usterabkommen. Es sieht grundsätzlich das soge­

nannte Befreiul~ssystem vor. Bei Dividenden, Zinsen, Lizenzge­

bühren und Diens teinkoIllinen der Grenzgänger ist .beidersei ts,· bei 

Unternehmensgewinnen, sonstigen Einkünften aus nichtselbständ:Lger 

Arbeit und Aufsichtsratsvergütungen ist nur auf Seiten Österreichs, 
die sogenannte Anrechnungsmethode vorgesehen. 

Vom Nationalrat Ivurde anläßlich der Ve.rabschiedung des Ab­

kommens die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes im Sinne des 

Art. 50 Abs. 2 B.-VG. zur Überführung des Vertragsinhaltes in die 

innerstaatliche Rechtsordnung nicht für erforderlich gehalten. 

Der Finanzausschuß hat die gegenständliche Vorlage in seiner 

Sitzung vom 13. Juli 1970 in Verhandlung genommen und einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu 
erheben .. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt·somit der Finanzausschuß 

den Antrag, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 1. Juli 1970, be­

treffend ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem 

Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidul'..g der Doppelbesteuerung auf 

dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen samt Schluß­

protokoll, wird kein Einspruch erhoben. 

W' all y 

Berichterstatter 

Wien, am 13. Juli 1970 

P 0 r g e s 

Obmann 
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